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Mehr Geld für die Krippe
Parlament beschliesst bis zu 600 Millionen jährlich für die Fremdbetreuung

KATHARINA FONTANA

Die Krippen-Allianz kann im Parlament
einen Grosserfolg feiern. Am Freitag
haben beide Räte in der Schlussabstim-
mung das sogenannte Kita-Gesetz an-
genommen: im Nationalrat mit 115 zu
81 Stimmen, im Ständerat mit 27 zu
17 Stimmen. Die Schweiz führt damit
eine neue Giesskannen-Sozialleistung
ein für Eltern, die ihre Kinder «institu-
tionell» betreuen lassen – sprich in einer
Krippe,Tagesschule oder Tagesfamilie.

Dass linke Parteien immer mehr
Sozialstaat wollen, versteht sich von
selbst.Da sie in Bundesbern keine Mehr-
heit im Parlament haben, sind sie auf die
Unterstützung der Bürgerlichen angewie-
sen.Und sie finden sie auch. ImNational-
rat stimmte die Mitte-Partei geschlossen
für das Kita-Gesetz. Bei der FDP votier-
ten 9 Vertreter dafür und 16 dagegen,
Nein gesagt hat auch die Co-Präsidentin
SusanneVincenz-Stauffacher.

Im Ständerat sprach sich eine Mehr-
heit der Mitte-Vertreter für die neue
Sozialleistung aus – ausgenommen
Daniel Fässler, Peter Hegglin und Fabio
Regazzi.EineMehrheit der Freisinnigen
lehnte dieVorlage ab.Vier FDP-Vertre-
ter scherten aus und befürworteten den
Sozialausbau: Pascal Broulis, Johanna
Gapany, Damian Müller und Matthias
Michel.Die SVP lehnte das Kita-Gesetz
bis zum Ende praktisch ausnahmslos ab.

Bis zu 500 Franken im Monat

Das Kita-Gesetz hat eine kurvenreiche
Geschichte hinter sich. In der Allianz
der Staatsausbauer mischte auch der
Schweizerische Arbeitgeberverband
anfänglich kräftig mit. Er lobbyierte zu-
sammen mit den linken Parteien und
den Familienpolitikerinnen dafür, die
Kosten für die externe Kinderbetreu-
ung massiv zu subventionieren und dem
Bund anzuhängen. Das hätte die Bun-
deskasse – also die Steuerzahler – jedes
Jahr bis zu 1Milliarde Franken gekostet.

Im Nationalrat sah es zunächst so aus,
als würde sich diese Lösung durchsetzen.
Doch dann durchkreuzte der Stände-
rat die Pläne. Er erachtete es als wenig
opportun, in Zeiten von strukturellen
Defiziten eine neue Sozialleistung ein-
zuführen, die allein der Bund zahlen soll.
Zum Schreck derArbeitgeber krempelte
die kleine Kammer dieVorlage komplett
um und beschloss, dass allein die Wirt-
schaft für die Kosten aufkommenmüsse.

Das Ergebnis ist das nun verabschie-
dete Kita-Gesetz. Künftig sollen alle
Eltern, die ihre Kinder in die Krippe
oder in eine ähnliche Institution schi-
cken,Anspruch auf eine Betreuungszu-
lage haben.Die Krippenmüssen in einer
Landessprache geführt werden, sonst
gibt es kein Geld. Auch erhalten nur
jene Eltern eine Zulage, die ihre Kin-
der in der Schweiz betreuen lassen. Die

Sozialleistung wird nicht in die EU-Län-
der exportiert,wie es das Freizügigkeits-
abkommen eigentlich erfordern würde.

Pro Tag, den das Kind wöchentlich in
der Krippe verbringt, erhalten die Eltern
100 Franken im Monat. Für jeden wei-
teren Halbtag werden 50 Franken aus-
gerichtet. Wer sein Kind fünf Tage pro
Woche extern betreuen lässt, erhält also
500 Franken monatlich ausbezahlt. Die
Zulage wird ausgerichtet, bis die Kinder
acht Jahre alt sind. Die Vorlage soll die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
leichtern.Aus diesem Grund müssen die
Eltern erwerbstätig sein,wenn sie die Zu-
lage beziehen wollen. Allerdings reicht
ein Minipensum aus:Vorausgesetzt wird
ein Verdienst von lediglich 630 Franken
im Monat. Das heisst: Schicken Eltern
ihr Kind in die Krippe, obschon sie ge-
nügend Zeit für seine Betreuung hätten,
können sie gleichwohl Geld beziehen.

Kantone und Gemeinden sowie
Arbeitgeber – wie zum Beispiel die
Bundesverwaltung – richten schon
heute zum Teil grosszügige Subventio-
nen für Krippen aus; selbst Eltern mit
hohen Einkommen werden finanziell
unterstützt. Das Kita-Gesetz sieht vor,
dass die Betreuungszulage nicht zu einer
Überentschädigung führen darf: Eltern
sollen am Ende nicht mehr Geld erhal-
ten, als sie für die Kinderbetreuung tat-
sächlich ausgeben. Wie das kontrolliert
wird, ist eine andere Frage.

Die neue Sozialleistung soll jährlich
rund 600 Millionen Franken kosten. Es
ist Aufgabe der Kantone, die Finanzie-
rung zu regeln,wie sie das schon jetzt bei
den Kinderzulagen tun. Voraussichtlich
werden die Arbeitgeber über höhere
Lohnbeiträge für die neue Sozialleis-
tung aufkommenmüssen.Nach vorläufi-
gen Schätzungen der Bundesverwaltung
dürfte die Belastung um knapp 0,2 Pro-
zentpunkte steigen. Es ist denkbar, dass

die Firmen diese Zusatzbelastung in die
Löhne einpreisen und indirekt an ihre
Mitarbeiter weitergeben werden.

Indirekter Gegenvorschlag

DasThemaKrippen ist damit noch nicht
erledigt. Im Parlament ist die Kita-In-
itiative der Linken hängig. Sie fordert
staatlich finanzierte Krippen,Eltern sol-
len nicht mehr als 10 Prozent ihres Ein-
kommens für die Fremdbetreuung be-
zahlen müssen. Der Nationalrat wird
die Initiative im nächsten Frühling als
Zweitrat behandeln.Das Kita-Gesetz ist
der indirekte Gegenvorschlag zur Initia-
tive. Es kann in Kraft treten, wenn die
Initianten ihr Begehren zurückziehen
oder die Initiative in einerVolksabstim-
mung abgelehnt wird. Es besteht aber
die Möglichkeit, dass jemand das Refe-
rendum gegen das Kita-Gesetz ergreift.

Ein Referendum würde eigentlich auf
der Hand liegen, gerade seitens derWirt-
schaftsverbände. Sie monieren seit län-
gerem, dass es angesichts der unsiche-
ren Lage keine weiteren Belastungen der
Unternehmen vertrage und die Arbeit
nicht zusätzlich verteuert werden dürfe.
Bis jetzt hat aber noch niemand das Refe-
rendum angekündigt, die Reaktionen
sind verhalten. Der Schweizerische Ge-
werbeverband sagt, dass man ein Refe-
rendum prüfe. Der Arbeitgeberverband,
der in der ganzen Angelegenheit eine
unglückliche Rolle gespielt hat, teilt mit,
dass man sich ein Referendum offenlasse.

Von den Parteien käme einzig die
SVP als Referendumsführerin infrage.
Doch in der Volkspartei scheint man
nicht darauf erpicht zu sein, einen wei-
teren Kampf führen zu müssen.DasAb-
stimmungsprogramm ist mit SRG-Hal-
bierungsinitiative, Individualbesteue-
rung, 10-Millionen-Schweiz und ande-
rem ohnehin gut befrachtet.

Die Kinderkrippen müssen in einer Landessprache geführt werden, sonst gibt es für
die Eltern kein Geld. GAETAN BALLY / KEYSTONE

Der Dreifachmörder
von Basel wird verwahrt
Nach über hundert Freigängen schlug der Mann wieder zu

RENATO SCHATZ

In seiner Parallelwelt hat ein heute
33-jähriger Mann einfach einen Auf-
trag ausgeführt, den ihm eine Stimme
zugeflüstert hat. In der realen Welt
hat er drei Menschen auf bestialische
Weise umgebracht.Nun ist auch in die-
ser realenWelt ein Entscheid gefallen:
Der Mann wird ordentlich verwahrt.
Das hat das Strafgericht in Basel am
Freitagmorgen beschlossen. Es ist der
vorläufige Schlusspunkt eines Krimi-
nalfalles, der landesweit Aufsehen er-
regte. Dazu ein Blick zurück.

«Grauenhaftes Verbrechen»

Der Mann tauchte am 3. November
2014 amWohnort seinesVaters auf, dem
Nasenweg in Basel. In derWohnung des
Vaters schnappte er erst ein Steakmes-
ser, dann klingelte er bei der 76-jährigen
Nachbarin,mit der derVater wegen des
Waschraumes gestritten hatte. Als die
Frau die Wohnungstüre öffnete, stach
der Mann zu, immer wieder, bis sie tot
war. Danach versuchte er, sich in einem
anderen Haus zu verstecken, wo er
eine 46-jährige Frau mit Messerstichen
tötete und einen 87-jährigen Rentner
schwer verletzte.

«Ein solch grauenhaftes Verbre-
chen habe ich in meiner Karriere noch
nie beurteilen müssen», sagte der Ge-
richtspräsident bei der Urteilsverkün-
dung im Jahr 2015. Das Basler Straf-
gericht stufte den Täter als schuld-
unfähig ein, er habe zurTatzeit an einer
psychischen Störung gelitten, sei schi-
zophren.Die verschiedenen Gutachten
zeichneten das Bild eines jungen Man-
nes, der Stimmen hörte, die ihm Mord-
aufträge erteilten.Der in einer Parallel-
welt lebte, die nur er sah.

Das Urteil lautete: eine stationäre
psychiatrische Behandlung. Sie dauert
mindestens fünf Jahre und kann bis zum
Lebensende verlängert werden.

Angeblich ein Musterschüler

Der Mann kam in den Universitären
PsychiatrischenKliniken in Basel unter.
Dort entwickelte er sich zu einemMus-
terschüler.Das zumindest legt ein Gut-
achten nahe, das unter anderem der be-
kannte Psychiater Frank Urbaniok an-
fertigte. Zwar heisst es im Bericht, der
Täter habe zu oft das Fantasy-Game
«World of Warcraft» gespielt. Doch
sonst habe er sich «mit sehr wenigen
marginalenAusnahmen konstant regel-
konform und absolut sozialverträglich
verhalten».Während derTherapie etwa
sei er «konstruktiv und motiviert» auf-
getreten. 2020 habe er wegen «guter
Rückmeldungen seines Arbeitgebers»
eine feste Stelle in einer geschützten
Werkstatt erhalten. Der Mann konnte

in der realen Welt also funktionieren.
Oder zumindest so wirken.

Das Amt für Justizvollzug liess dem
Mann deshalb mehr und mehr Freihei-
ten. Ab Juni 2019 gewährte es ihm un-
begleitete Ausgänge auf dem Klinik-
areal, ab Februar 2020 auch ausserhalb.
Sie verliefen «problemlos, absprache-
gemäss und ohne Zwischenfälle», wie
die Gutachter schreiben. Der Mann
traf sich mit seinem besten Freund, be-
suchte regelmässig seinen Vater am
Nasenweg. Dort also, wo er 2014 ge-
tötet hatte. Dort, wo er am 8.August
2024 wieder tötete.

Es lief ab wie zehn Jahre zuvor: Der
Mann betrat zunächst die Wohnung
des Vaters, um sich ein Messer zu be-
sorgen. Im Treppenhaus begegnete er
dann einer 75-jährigen Nachbarin, die
mit dem Vater eine kleine Nachbar-
schaftsfehde austrug. Erneut stach der
Mann unvermittelt auf die Frau ein,
bis sie starb.

Über Jahre hinweg galt der Mann
als stabil – eine Einschätzung, die sich
als fatal erwies. Trotzdem bilanzieren
die Gutachter im über 200 Seiten lan-
gen Bericht: «Es gilt zusammenfassend
festzustellen, dass der Rückfall vom
8.August 2024 (. . .) nur schwer zu
verhindern war.»

Keine Kritik an den Ärzten

Am vergangenen Mittwoch in Basel
fand der zweite Prozess gegen den
33-Jährigen statt. Während der Ver-
handlung äusserte er denWunsch, künf-
tig keine Ausgänge mehr zu erhalten.
«Ich war schon maximal gefährlich, be-
vor ich diese Tat begangen habe», sagte
er. Seine Aussage klang ungewöhnlich
reflektiert – als spreche er mit Distanz
über die wahnhaften Motive seinerTat.

Abgesehen davon gab der Mann we-
nig preis.Weder schaffte er es, die Tat zu
erklären, noch, sein Seelenleben preis-
zugeben. Er tönte lediglich wieder an,
dass er eine Art Parallelwelt sehe, aus
dieser stamme auch der Auftrag, Men-
schen zu töten. Als er diese Welt dem
Richter aber darlegen sollte, druckste er
herum, fand keineWorte.

Am Freitagmorgen wurde schliess-
lich das Urteil verkündet: Der Mann
wird ordentlich verwahrt. Er kommt
also unbefristet in eine geschlossene
Einrichtung, wobei später überprüft
werden kann, ob Lockerungen ange-
zeigt sind. Von einer lebenslänglichen
Verwahrung sah das Gericht aufgrund
des Alters des Mannes ab.

Bei der Urteilsverkündung stellte
auch der Richter fest, dass man den
behandelnden Ärzten keinen Vorwurf
machen könne. Niemand sei gegen
eine Täuschung gefeit.Auch er schaffte
es nicht, das Seelenleben des Mannes
zu erklären.

Der unabhängige Charity Check – für stärkere Wirkung.

Wir analysieren wissenschaftlich, welche Hilfsorganisationen
am wirksamsten sind. Damit du wirklich etwas bewegen kannst.
Mehr auf: effektiv-spenden.org
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Die Militärausgaben sind höher, als es scheint
Die erste Vollkostenrechnung seit dreizehn Jahren ergibt ein Gesamtbudget von 8,5 statt 6 Milliarden Franken

FABIAN SCHÄFER, BERN

Das Timing könnte kaum brisanter sein.
In der harzigen Debatte um die milliar-
denschwere Aufrüstung der Armee, deren
Finanzierung auch nach dreieinhalb Jah-
ren noch nicht geklärt ist, stehen in den
nächsten Wochen wichtige Entscheide be-
vor. Ende Januar will der Bundesrat das
weitere Vorgehen festlegen. Die grosse
Frage ist, woher das viele Geld kommen
soll. Nebst Einsparungen in anderen Be-
reichen stellt Verteidigungsminister Mar-
tin Pfister mittlerweile auch eine Steuer-
erhöhung zur Debatte.

Mitten in dieser heissen Phase hat der
Bundesrat am Freitag einen Bericht mit
dem lapidaren Titel «Kosten der Schwei-
zer Armee» publiziert. Er geht zurück auf
einen Vorstoss von 2022: Die GLP ver-
langte damals eine Übersicht über die
Gesamtkosten, die auch Posten wie den
Erwerbsersatz umfasst, die im offiziellen
Budget fehlen. Der Vorstoss wurde gegen
den Willen der SVP überwiesen.

Nun liegt das Ergebnis vor. Es ist die
erste Vollkostenrechnung für die Armee
seit 2012, als eine Gruppe von Milizoffi-
zieren aus eigener Initiative eine Kosten-
Nutzen-Analyse verfasst hatte. Das neue
Papier wirkt auf den ersten Blick unspek-
takulär, auf den zweiten bietet es aber
eine neue Perspektive auf einen wichti-
gen Bezugspunkt der Debatte: Wie hoch
sollen die Ausgaben für die Landesvertei-
digung in Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) sein?

Erstes Ziel schon verpasst

Als das Parlament im Mai 2022, kurz
nach dem Einmarsch der Russen in die
Ukraine, beschlossen hat, den Wiederauf-
bau der Schweizer Armee zu beschleuni-
gen, orientierte es sich am BIP: Die Mili-
tärausgaben sollten schrittweise so erhöht
werden, dass sie 2030 mindestens 1 Pro-
zent des BIP betragen. So lautete der Auf-
trag an den Bundesrat. Bald zeigte sich,
dass ein derart steiler Anstieg finanzpoli-
tisch unrealistisch ist. Das Parlament er-
streckte die Frist auf 2032, beliess das Ziel
aber bei 1 Prozent des BIP.

Nach der üblichen Lesart ist die
Schweiz von dieser Vorgabe weit entfernt.
Würde die 1-Prozent-Vorgabe bereits gel-
ten, hätte das Armeebudget im vergan-
genen Jahr 8,2 Milliarden Franken betra-
gen müssen. In Tat und Wahrheit waren
es aber nur 5,8 Milliarden. Das entsprach
0,7 Prozent des BIP.

Man kann es aber auch anders se-
hen. Der neue Bericht des Bundesrats
zeigt, dass die Gesamtkosten der Armee
wesentlich grösser sind als das offiziell
ausgewiesene Budget: Zählt man sämt-
liche Aufwendungen zusammen, die
sich quantifizieren lassen, ergibt sich
eine Summe von 8,5 Milliarden Fran-
ken (Stand 2023). Darin sind neben dem
eigentlichen Armeebudget, das die Aus-
gaben für Personal, Betrieb und Inves-
titionen umfasst, vor allem diese Posten
enthalten:

� Abschreibungen von Rüstungssyste-
men, Wertberichtigungen von gelagerter
Munition, Abschreibungen auf Immobi-
lien und ähnliche Posten: 1,2 Milliarden
Franken;

� Erwerbsersatz für geleistete Dienst-
tage: 550 Millionen Franken;

� Ausgaben von Kantonen, Gemein-
den und anderen Bundesstellen, etwa für
Orientierungstage oder Unterhalt von
Infrastrukturen: 200 Millionen Franken;

� Auszahlungen der Militärversicherung:
175 Millionen Franken;

� freiwillige Lohnfortzahlungen der
Arbeitgeber: 200 Millionen Franken.

Diese umfassende Berechnung ergibt
auch ein anderes Bild im Hinblick auf
das BIP: Zählt man alle Posten zusam-
men, gibt die Schweiz schon heute knapp
mehr als 1 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung für die Armee aus. Ganz genau sind
es gemäss dem Bericht 1,06 Prozent. Der
Bundesrat beeilt sich jedoch, zu betonen,
dass die beschlossene Erhöhung der Ver-
teidigungsausgaben damit keineswegs
erreicht sei. Tatsächlich hat sich das Par-
lament auf das reine Armeebudget ohne
Zusatzausgaben bezogen, als es das
1-Prozent-Ziel definiert hat.

Gleichauf mit Österreich

Dennoch relativiert der Bericht die inter-
nationalen Vergleiche, die in der politi-
schen Debatte eine wichtige Rolle spie-
len. Fachleute haben stets betont, dass es
schwierig sei, die Ausgaben einer Miliz-
armee mit jenen von Berufsarmeen zu
vergleichen. Gleichwohl verweisen Be-
fürworter einer schnelleren Aufrüstung
hierzulande oft auf die Nato-Staaten, die
seit je mit BIP-Zielen operieren. Dieses

Jahr haben sie beschlossen, ab 2035 min-
destens 5 Prozent des BIP für Verteidi-
gung und Sicherheit ausgeben zu wollen.

Davon sind sie weit entfernt, doch die
Aufrüstung ist in vollem Gang. Deutsch-
land etwa hat den Anteil in den vergan-
genen fünf Jahren von 1,4 auf 1,9 Prozent
erhöht. Dies zeigen die Daten des Stock-
holm International Peace Research Insti-
tute (Sipri). Die Schweiz liegt bei diesem
Vergleich weit zurück. Geht man von der
neuen Vollkostenrechnung aus, zieht sie
immerhin mit Österreich gleich. (Wobei
anzufügen ist, dass auch die Vergleichs-
zahlen der anderen Länder nicht zwin-
gend vollständig sind.)

Eine andere Frage ist, wie klug es
überhaupt ist, sich für die Festlegung
des Armeebudgets am BIP zu orientie-
ren. Der Bundesrat hält dieses Vorgehen
nur für «begrenzt zweckmässig», wie er im
Bericht schreibt. «Relevant sollte der tat-
sächliche finanzielle Bedarf zur Stärkung
der Verteidigungsfähigkeit sein.»

Hinzu kommt eine Schweizer Spe-
zialität: Als starke Volkswirtschaft weist
das Land ein sehr grosses BIP auf, wes-
halb Vergleiche auf dieser Basis unwei-
gerlich tiefere Werte ergeben. Dies wird
deutlich, wenn man die Armeeausgaben
der einzelnen Staaten nicht mit dem BIP
in Relation setzt, sondern mit der Ein-

wohnerzahl. Bei einem solchen Vergleich
steht die Schweiz besser da. Geht man
von der neuen Vollkostenrechnung aus,
gibt kein Nachbarland für seine Armee
mehr aus als die Schweiz.

Grosse Fragezeichen

Im innenpolitischen Kräftemessen dürfte
das BIP weiterhin das Mass der Dinge
sein. Um das 1-Prozent-Ziel zu errei-
chen, müsste der Bund das reine Armee-
budget – ohne Erwerbsersatz und den
ganzen Rest – bis 2032 von heute 6,3 auf
10 Milliarden Franken pro Jahr erhöhen.
Wie realistisch das ist, bleibt offen. SVP,
FDP und Mitte haben sich vorgenommen,
das Wachstum des Armeebudgets zu er-
möglichen, ohne Steuern zu erhöhen und
die Schuldenbremse zu ritzen. Stattdessen
wollen sie die höheren Verteidigungsaus-
gaben im Haushalt unterbringen, indem
sie in anderen Bereichen kürzen.

Um diesen Plan umzusetzen, hat der
Bundesrat das Entlastungspaket 2027
geschnürt. Diese Woche hat der Stände-
rat darüber debattiert – und es um einen
Drittel schrumpfen lassen. Er will bei
vielen Themen wie Klimasubventionen,
Hochschulen oder Landwirtschaft weni-
ger sparen als der Bundesrat. Damit wird
es noch schwieriger, die Ausbauziele bei
der Armee zu erreichen. Bereits 2029
würde ein strukturelles Defizit von über
2 Milliarden Franken drohen. Und just
in diesem Jahr soll die Aufstockung des
Armeebudgets richtig Fahrt aufnehmen –
wenn sie sich denn finanzieren lässt.

Eines hat die Finanzministerin Karin
Keller-Sutter diese Woche klargemacht:
Wenn das Wachstum der Militärausga-
ben weiter beschleunigt werden soll,
braucht es aus Sicht des Bundesrats eine
Steuererhöhung. «Dann wird es nicht
mehr anders gehen, als über Mehrein-
nahmen zu diskutieren.» Ihr Bundes-
ratskollege, der Verteidigungsminister
Martin Pfister, erwägt dem Vernehmen
nach, die Mehrwert- oder die Bundes-
steuer anzuheben.

Am Horizont zeichnet sich damit eine
«Multipack-Steuererhöhung» ab: Neben
der Armee braucht auch die AHV mehr
Geld wegen der 13. Rente, die ab 2026
ausbezahlt wird. Und das Parlament
möchte das Mehrwertsteuer-Promille
für den Eisenbahn-Fonds verlängern, das
zurzeit bis 2030 befristet ist. Eines zumin-
dest ist sicher: Bei jeder Änderung der
Mehrwertsteuer haben Volk und Stände
obligatorisch das letzte Wort.

Gemessen an der Wirtschaftsleistung
ist das Armeebudget der Schweiz klein

Ausgaben in Prozent des Bruttoinlandprodukts

Breite Definition = Gesamtkosten der Armee inkl. Abschreibungen, Erwerbsersatz usw.
Enge Definition = direkte Ausgaben der Armee für Betrieb und Investitionen
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Die Schweiz soll nicht zum Schlupfloch für Mafiabosse werden
Die organisierte Kriminalität nimmt europaweit zu – die hiesige Strafverfolgung scheitert häufig am Kantönligeist

ANDREA FOPP, BERN

Am Freitag hat der Bundesrat die Stra-
tegie zur Bekämpfung von Drogenbos-
sen und Geldwäschern gutgeheissen.
«Die organisierte Kriminalität unter-
wandert zunehmend die Demokratie»,
warnte Justizminister Beat Jans vor den
Medien. Karin Kayser-Frutschi, die Prä-
sidentin der Konferenz der Kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD),
ergänzte: «Die organisierte Kriminali-
tät wird professioneller, internationaler
und gewalttätiger.» Die KKJPD hatte
die Strategie im November verabschie-
det, ausgearbeitet worden war sie vom
Bundesamt für Polizei (Fedpol).

Erhöhte Bedrohung

Tatsächlich spielt der weltweit zuneh-
mende Zerfall der regelbasierten Ord-
nung Mafiabossen in die Hände, wie der
Global-Organized-Crime-Index 2025
zeigt. Europol zählte in einer Bestan-
desaufnahme 2023 50 kriminelle Orga-
nisationen in Europa.

Auch die innere Sicherheit der Schweiz
ist gefährdet: Der Nachrichtendienst hat
die Bedrohung 2023 auf die zweithöchste
Stufe angehoben. Banden aus Frank-
reich, den Niederlanden, Belgien, Rumä-

nien sowie den baltischen Staaten spren-
gen Geldautomaten und überfallen Waf-
fen- und Juweliergeschäfte.

Die italienische Mafia ist seit fünf-
zig Jahren in der Schweiz aktiv, Grup-
pen aus dem Balkan beherrschen Teile
des Drogenmarkts. Dazu kommen Men-
schenhandel und illegales Glücksspiel.
Die Zahl der Verdachtsmeldungen bei
der Meldestelle für Geldwäscherei des
Fedpol hat sich innerhalb der letzten
zwei Jahre verdoppelt.

Heute nutzen kriminelle Organisatio-
nen die Schweiz vor allem für logistische
Tätigkeiten. Doch die Behörden rech-
nen mit zunehmender Gewaltbereit-
schaft: «Wenn wir keine Schiessereien
und Strassenkämpfe wie in den Nieder-
landen, Belgien oder Schweden wollen,
muss die Schweiz jetzt handeln», mahnte
die neue Fedpol-Chefin Eva Wildi-Cor-
tés im Mai im Interview mit der «NZZ
am Sonntag».

Massnahmen sind umstritten

Die EU hat bereits im Jahr 2000 eine
Strategie gegen die organisierte Kri-
minalität veröffentlicht. Kantone und
Polizeivertreter hierzulande fordern
seit Jahren mehr Engagement. Das Fed-
pol unter Wildi-Cortés’ Vorgängern ge-

riet immer wieder in die Kritik. Bundes-
anwalt Stefan Blättler etwa monierte
letztes Jahr, er erhalte aus dem Fedpol
zu wenig Unterstützung.

Die neue Strategie nennt nun erste
Massnahmen. Hier eine Auswahl:

� Lagebild: Mithilfe von Hochschulen
analysieren Behörden, welche mafiösen
Organisationen in der Schweiz operieren.

� Meldestellen: Mitarbeiter auf Steuer-,
Konkurs- und Betreibungsämtern oder
beim Handelsregister gehören häufig zu
den Ersten, denen verdächtiges Verhal-
ten auffällt. Die Behörden wollen An-
sprechstellen definieren, bei denen sie
solches melden können.

� Nationale Zusammenarbeit: Seit Jah-
ren kritisieren Strafverfolgungsbehörden
den Kantönligeist.Will ein Polizist erfah-
ren, ob ein Tatverdächtiger in anderen
Kantonen aufgefallen ist, muss er alle
Kantone einzeln anfragen. Daher will
der Bund alle lokalen Polizeisysteme
an die polizeiliche Abfrageplattform an-
schliessen.

� Internationale Kooperation: Heute
dauert das Organisieren internationa-
ler Haftbefehle so lange, dass Tatver-

dächtige die Schweiz häufig bereits wie-
der verlassen haben, bis diese eintreffen.
Der Bund will der Bund den Informa-
tionsaustausch und gemeinsame Ermitt-
lungen mit anderen Ländern verbessern.

� Überprüfung von Handys: Wenn die
Polizei Handys von Tatverdächtigen aus-
werten will, braucht es eine Anordnung
eines Zwangsmassnahmengerichts. Bis
diese vorhanden ist, haben die Tatver-
dächtigen die Daten häufig bereits via
Cloud gelöscht. Das soll in Zukunft ver-
unmöglicht werden.

� Tatbestand Geldwäscherei: Tätern,
die Geld gewaschen haben, kann das
Geld heute nur entzogen werden, wenn
die Behörden ihnen ein weiteres Delikt
nachweisen können, beispielsweise Dro-
genhandel. Der Bund will daher die Ein-
führung des Tatbestands Geldwäscherei
prüfen, wie ihn etwa Grossbritannien
bereits hat.

� Beweislastumkehr: Bei Verdacht auf
Geldwäsche müssen Ermittler nachwei-
sen, dass das Geld aus illegalen Quellen
stammt. Wildi-Cortés forderte in einem
Interview die Beweislastumkehr, wie sie
Italien kennt. Bei einem Verdacht müs-
sen die Besitzer beweisen, dass das Geld

aus legalen Quellen stammt. Sonst wird
das Geld eingezogen.

Das Lagebild soll bereits ab 2026 um-
gesetzt werden. Viele der Massnahmen
erfordern aber Gesetzesanpassungen.
Diese will der Bundesrat bis Ende 2027
zu einer Vernehmlassungsvorlage bün-
deln. Einige der Vorschläge dürften
kontroverse Diskussionen auslösen.
Die Beweislastumkehr etwa wider-
spricht grundsätzlichen Prinzipien des
Rechtsstaates.Auch die Meldestelle für
Steuer- oder Konkursbeamte könnte
auf Widerstand stossen: In vielen Kan-
tonen riskieren sie bei einer Meldung,
das Amtsgeheimnis zu verletzen, des-
sen Lockerung dürfte nicht überall gut
ankommen.

Ähnliches gilt bei der Zusammen-
legung der digitalen Polizeisysteme. Der
Datenschützer Adrian Lobsiger warnte
letztes Jahr davor, auch Bagatelldelikte
in eine nationale Datenbank aufzuneh-
men: «Das sind Rezepte autoritärer
Regenten», sagte er. Der föderalistische
Rechtsstaat dürfe nicht einem «zentra-
len Datensilo» geopfert werden.

Beat Jans signalisierte am Freitag,
man nehme die Bedenken ernst. Die
Massnahmen müssten zuerst geprüft
und konkretisiert werden.


